
GEBÜHRENVERORDNUNG WASSER 

 
 
Der Gemeinderat Därligen erlässt gestützt auf Art. 8 Abs. 2 des Wassertarifs der Gemeinde 
Därligen vom 3. Dezember 2010 sowie gestützt auf das Wasserversorgungsreglement der 
Einwohnergemeinde Därligen vom 7. Juni 2010 folgende Gebührenverordnung: 
 
 
Wiederkehrende Gebühr (Wassertarif Art. 3, Abs. 1): 
 Für die ersten 50 BW Fr. 5.10 
 Für die weiteren 100 BW Fr. 2.60 
 Für jeden weiteren  Fr. 1.30 
 
 
Jährliche Löschgebühr (Wassertarif Art. 3, Abs. 2): 
 Für die ersten 1‘000 m3 uR Fr. 10.00 
 Für die weiteren 2‘000 m3 uR Fr. 5.00 
 Für alle weiteren  Fr. 2.00 
 
 
Vorübergehende Wasserbezüge (Wassertarif Art. 5): 
 Einfamilienhäuser  Fr. 150.00  pro Objekt 
 Mehrfamilienhäuser  Fr. 300.00  pro Objekt 
 
 
Inkraftreten 
Diese Gebührenverordnung tritt zusammen mit dem Wassertarif auf den 1. Januar 2011 in 
Kraft. Der Wassertarif vom 29. Dezember 1980 wird damit aufgehoben. 
 
 
Vom Gemeinderat der Gemeinde Därligen an seiner Sitzung vom 13. Dezember 2010 be-
schlossen. 
 
 
Gemeinderat Därligen 
 
Der Präsident Der Sekretär 
 
 
 
Heinz Trittibach Peter Blatti 
 
 
 
Publikationsvermerk 
Das Inkrafttreten dieses Erlasses per 1. Januar 2011 wurde im Amtsanzeiger Nr. 51 vom 23. 
Dezember 2010 ordnungsgemäss publiziert. 
 
 
    Der Gemeindeschreiber 
 
 
    Peter Blatti 


